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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

In der Wintersession 2020 befasste sich der Nationalrat mit der Motion von
Nationalrätin Seiler Graf (sp, ZH), die den Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die
Jemen-Kriegsallianz gefordert hatte. Die Motionärin bekräftige in der grossen Kammer
ihre Forderung nach einem Ausfuhrverbot und sparte dabei nicht an Kritik am
Bundesrat. Einerseits schade diese Art der Aussenpolitik der Schweiz in ihrer Rolle als
humanitärer Akteurin, andererseits seien die Ausreden, dass das gelieferte
Kriegsmaterial nicht im Jemen eingesetzt würde, «unglaubwürdig». Sie beschuldigte
den Gesamtbundesrat, dass dieser mit seinem «Kuscheln und Weiterliefern» den
Auftrag des Verfassungsartikels 54, Abs. 2 – demzufolge die Schweiz mit ihrer
Aussenpolitik zur Achtung der Menschenrechte und dem friedlichen Zusammenleben
der Völker beitragen soll – nicht erfülle. Der anwesende Bundesrat Guy Parmelin
wiederholte fast wortgleich die gedruckte Begründung des Bundesrats und forderte
den Nationalrat dazu auf, die Motion abzulehnen. Diesem Aufruf folgte der Rat jedoch
nicht; er nahm die Motion mit 97 zu 95 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) knapp an. Die
SVP- und FDP.Liberale-Fraktionen stimmten dabei fast geschlossen dagegen. Kurz
darauf stellte Andreas Glarner (svp, AG) jedoch einen Ordnungsantrag und beantragte
die Wiederholung der Abstimmung mit der Begründung, dass die SVP «einen falschen
Knopf gedrückt habe». Offenbar war Neo-Nationalrat Huber (svp, AG) versehentlich von
der Parteilinie abgewichen. Dem Ordnungsantrag wurde mit 150 zu 28 Stimmen (bei 10
Enthaltungen) stattgegeben, am Resultat änderte die Wiederholung jedoch wenig. Die
Motion wurde im zweiten Versuch gar mit 98 zu 94 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
angenommen, was einerseits mit Abwesenheiten bei der ersten oder zweiten
Abstimmung zu tun hatte, andererseits aber auch mit Änderungen des
Abstimmungsverhaltens – Huber und Ritter (cvp, SG) wechselten ins Gegnerlager,
Pfister (cvp, ZG) ins Befürworterlager und Gschwind (cvp, JU) enthielt sich neu der
Stimme, während Weichelt-Picard (al, ZG) und Gysi (sp, SG) bei der ersten und Quadri
(lega, TI) bei der zweiten Abstimmung abwesend waren. 1

MOTION
DATUM: 10.12.2020
AMANDO AMMANN

Im Mai 2020 forderte Lorenzo Quadri (svp, TI), dass die zuständigen Behörden keine
neuen Ausweise mehr für ausländische Arbeitskräfte im Tessin ausstellen sollen. Mit
seiner Motion wollte er den Bundesrat beauftragen, ein Moratorium für die Erteilung
von Grenzgänger- und Aufenthaltsbewilligungen zu erlassen. Damit sollte die
Wiederanstellung von Tessinerinnen und Tessinern, die im Zuge der Corona-19-
Pandemie ihre Arbeit verloren hatten, vereinfacht werden. Quadri argumentierte, dass
das Tessin übermässig stark von den Folgen der Pandemie betroffen gewesen sei, nicht
zuletzt weil der Bundesrat die Grenzen zu spät geschlossen habe. Bei der geplanten
Wiedereinführung der Personenfreizügigkeit müsse der Bundesrat daher die besondere
Situation des Tessins – die wirtschaftlichen Schäden und die hohe Arbeitslosigkeit
– berücksichtigen. In seiner Stellungnahme zeigte der Bundesrat im Juli 2020 für die
Forderung des Motionärs Verständnis und teilte dessen Sorge um die Sicherung der
Arbeitsplätze. Er betonte aber auch, dass die Aufrechterhaltung der
Personenfreizügigkeit eine wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung der
Schweiz sei, und merkte an, dass man weiterhin von ausländischen Arbeitskräften
abhängig sei. Darüber hinaus verwies er auf die Stellenmeldepflicht, die im Juni 2020
reaktiviert wurde. Eine Einschränkung des FZA aus wirtschaftlichen Gründen sei auch
vertraglich nicht legitim, erklärte der Bundesrat. Aus diesen Gründen beantragte er die
Ablehnung der Motion. 
Erst in der Frühjahrssession 2022, also lange nachdem die Schweiz ihre Grenzen wieder
geöffnet hatte, befasste sich der Nationalrat mit dem Vorstoss. Trotz der
zwischenzeitlichen Entwicklungen hielt Motionär Quadri an seinem Anliegen fest. Er
beklagte, dass der Tessiner Arbeitsmarkt durch die vielen italienischen
Grenzgängerinnen und Grenzgänger unter Druck gerate und einheimische Arbeitskräfte
aus dem Markt gedrängt würden. Daher forderte er auch knapp zwei Jahre nach der
Einreichung seiner Motion die Einführung von Schutzklauseln. Diese Forderung wolle er
aber in einer weiteren Motion formulieren. Die vorliegende Motion wurde mit 138 zu 54
Stimmen abgelehnt. Nur die Mitglieder SVP-Fraktion stimmten für den Vorstoss. 2

MOTION
DATUM: 02.03.2022
AMANDO AMMANN

1) AB NR, 2020, S. 2466f.; AB NR, 2020, S. 2468
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2) AB NR, 2022, S. 90; Mo. 20.3181
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